
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 '16. Okbber2023

Gültig bis: 21.09.2035

Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil 2

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeezeuger

Anzahl der Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AJ

Wesentliche Energieträger für Heizung 3 Erdgas E

Wesentliche für Warmwasser Strom-Mix

Emeuerbare Energien

Art der Lüftung 3

für llVohngebäude

Registriemummer: Nl-2025-005968803 1

Ven /endung

C Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

E Lüftungsanlage ohne Wärmerückgq,vrnnung

tr Kühlung aus Strom

tr Kühlung aus Wärme

Nächstes Fälligkeitsdatum der

E Modernisierung

(Anderung / Erueiterung)

E Sonstiges (freiwillig)

Art der Kühlung 3

Klimaanlagen

Fensterlüftung

! Schachtlüftung

E Passive Kühlung

! Gelieferte Kälte

E Neubau

I Vermietung / Verkauf

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt u€rden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichs\,lerte sollen überschlägige Ver-
gleiche ermöglichen (Erläuterungen - slehe Seite 5). Teil des Energieausu,€ises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

( Der Energieaus\€is wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs ersteltt (Energiebedarfsausv\€is). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind frelwillig.

E Der Energieaus\r,€is wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausv\,€is). Die Ergeb-
nisse sind aufSeite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf /erbrauch durch ( Eigentumer E Aussteller

( Oem Energieaus\ ,eis sind zusäEliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausraeise dienen ausschließlich der lnformation. Die Angaben im Energieaus\ leis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben

b€zeichneten Gebäudeteil. Der Energieausu,eis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers

Anlass der Ausstellung des

Energieaus\ €ises

Mirco Vraneüo

Gebäudeaergieberater
Vor den Grashöbn 51

38162 Cremlingen
y\.V;o^"14
Ausstellungsdatum 2.492f25

Datum des angern€ndeten GEG, gegeb€renfalls des angmndeten Anderungsgesetres zum GEG
nur im Falle des § 79 AbsaE 2 Satr 2 GEG eirzutragen
Mehrfachangaben rdglich
bei WärrEneEen Baujafr der Übergabestation
KIifilaanlagen oder kombinierte LirfruEs- trd l(irEanlagen im Sirme des § 74 GEG

freistehendes Z/veihmiließ Fachu€rkhaus

Am Zehnttor 4

38321 Denkte

Gesamtes GeMude

1890

2012 - 2O1 I Brennvverttechnik

2

320,2 m2 E nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Art:

Anzahl: 0

Hottgenrcth Sonwarc AG, EnergbbeEter Pofesional 12.3.1
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ENERGIEAUSWEIS

Bercchneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

J

für llVohngebäude

Registriemummer: Nl-2025-005968803 2

Treibhausgasemissionen 75,6 kg COr-Aquivalent/(m'.a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudee

ß,9 kWh/(m''a)

F
I

200

3in,4 kwh/(m'.a)

Primärenergiebedarf di6€s GeMudes

Für Enemiobodarl§bsarchnunoen venvondot6 Vsrfahm

X Verfahren nach DIN V 18599

I Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

X Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

286,9 kWh/(m'z'a)

I

75

c D E

22s50250 1@ 125 150 175 >25()

- -

-

Endenergiebedarf dieses Gebäudee [Pflichtan gabe in I m mobi lienanzeigen]

Anforderunoen oomäB GEG 2

Prirnärcnerulobodarf

lst-Wert 3ü1, kv'/W(rll,.a) Anforderungsußrt 1lt0 kyüh/(]Ir a)

Eneroetische Oualität der Gebäudehülle l-t'

lst-wert 1,53 W(rn:.K) Anforderungsrrvert 0,56 W(rn' K)

SonrrErlictEr Wämsctrutr (bei Neubau) E eingehalten

Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien
Nufung emeuerbarer Energien 3 E filr Heizrrg E fir WanrHasser

E Nutrung zur Erfllllung doi 65%-EE-R6gel g.mäß § 7l Absatr I in
Verbindung mit Absatr 2 oder 3 GEG

! Efilllung der 65%-EE-Regel duch pauschale Erlüllungsoptionen
nach § ,1 Absatz '1,3,4 md 5 in Veöindmg rit § 7tu uis n GeG'

Hausübergabestation (WärrEnetr) (§ 71b)
WärrEpurpe (§ 71c)
SrorndirektEizuE (§ 7 1 d)
Solarherrische Anlage (§ 71e)
Heizungsarlage firr Biornasse oder Wssserstof/derivate (§ 71f,9)
WärrEpurpen-l-lybridheizung (§ 71h)
Sdartenrie-Hybridheiang (§ 7 t h)
Dezent'ale, elekfisclE Warrurasseöereitung (§ 71 Absatr 5)

D Ertullung der 65o/6-EE-Regel auf Grundlage einer Berecinung im
Einzelfall nach § 71 Absatz2 GEG Anbil Wär- Antoit EEo Anteil EE6

Art der emeueöarsn Energie
mboreit- der Einzel- aller
äiääüirg- s äniagä-- Aniisen'

Summ8 %

E Nutrung bei Anlagen, lin die die 65%-EE-Regel nicht gilts
Art der emouortaron EneOio Anteil EElo

%

Summe 8

E riDitere Eintäge md ErläuteMgm in derAnlage

siehe Fußnote 'l auf Seite 1 des Energieausußises
rur bei N4bau soyyie bei ModemisienrE im Fall § 80 Abstr 2 GEG
Mehrfachnenrxrg rllö9lictr
EFH: Einfanilierfiaus, MFH: MeMarilienhaus
Anteil der Einzelanlage an d6r Wärmbereitstellmg aller Anlagen
Anteil EE an der WänrEbereitstellmg der Einzelanlage/aller Anlagen

Vergleichsrerte Endenergie "

ffilcl D lE I
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfürdie Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. lnsbesondereuregenstandardisierter Randbedingungenerlau-
ben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse aufden tatsächlichen
Energ ieverbrauch. Dieausgoiviesenen Bedarfs'ä€rtederSkalasi nd spe.
zifische Werte nach dem GEG pro Ouadratmeter Gebäudenutzfläche
(AN), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

7 M bei einem gerEinsarEn Nactrcis rit mefBtr Arlagm8 SurIIrE einsct{ießlich gegebenenfalls weiterer Eindge in der Arlagee Ar{agen, die \ror dem 1. JarxJar 2024 zum Zweck der lnbetriebnahnE in
einem Gebäude eirEebaut ods aufgestellt uDrden §nd oder einer Uber-
gangsregeltng $terfallen, gerEß Berectmg im Einzelfall

10 Anteil EE an der Wärrpbereitstellung oder dem WärrE-/Kälteenergiebedarf

Hottgenroth Sofhf,eE AG, Energi€beraler PDtesional 12-3.1

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 
16. Oktober2023
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EN E RG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

G
Tr€ibhausgaseml$ionen kg COr-Aqulvalent /(m''a)

D
I I

0 25 50 >25075 100 125 {50 175 
^n 

2:2s

Zeitraum

von bis
Energieträger 2

D weitere Einträge in Anlage

Die modellhafi ermittelten Vergleichsu/erte beziehen

sich auf Gebäude, in denen Wärme ftir Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nah\/ärme
beheizten Gebäudes verglichen u,erden, ist zu beachten,

dass hier normalen,eise ein um 15 bis 30 % geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit

Kesselheizung zu erwarten ist.

o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
ffiFslclolrlFlil

_..-$$is.

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Oie Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (AJ nach dem GEG, die im Allgemeinen größeI ast als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes u€icht insbesondere \ €gen des Witterungseinllusses und sich ändemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

2 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge. WarrNasser- oder Kühlpauschale in kwh

Hottgenmth Sofiwo€ AG, EneEieberater Prcfesional 12.3.'l

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriemummer: Nl-2025-005968803

Energieverbrauch

dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

| ,nrru I en",.oi* | on,",, I on,.,, I

I eneroie l veroä cn lw"**""."r| Heizuno I Klrma-

I rrr.tä" I rwnt I trwnt I rwni I EKtor



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

16. Oktober 2023

Empfehlungen des Ausstellerc Registriemummer: Nl-2025-005968803

I

-

4

I T I I f E
Empfehlungen zur kostengünstigen Modernasierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieefüzienz sind ( möglich tr nicht möglich

Nr

Empfohlene todemisierungsmaßnahmen

fl v\€itere Einträge im Anhang

2

J

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

als
Einzel-
maß-

nahme

inZu-
sammen-
hang mit
größerer
Moderni-
sieruno

Wände lnnendämmung um10 cm, WLS 035 X

XFenster Wärmeschutzverglasung

Keller Dämmung der Kellerdecke von unten

um10 cm, WLS 035

X tr

(fteiwillige Angaben)

geschätäe
Amortisa-
tionszeit

geschätzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation.

Sie sind kuz gefasste Hin\r€ise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unter:

' §ehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausr,Eises

Mirco Vianello, Gebäudeenergieberater, KfW Energieefüzienz - Experte
Vor den Grashöbn 51, 38162 Cremlingen

-

I

-
-

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Hottgenroth Soflware AG, Energieberater Pmfessional 12.3 1
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Erläuterungen

für Wohngebäude

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen \,erden. FÜr Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzu\enden sind oder fÜr die Übergangsregelungen

nach § 71 Absatz 8, I oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen

gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren

Energieträger aufgeführt und kann je!rcils der prozentuale Anteil an der

Wärmebereitstellung des Gebäudes ausgewesen u€rden.

EndeneroieYerbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-

ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermitlelt
Dabei \rerden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes

und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste

Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandvt/eF

ten Mittelv\€rt umgerechnet. So führt beispiels\/\,eise ein hoher Verbrauch

in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung

des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinu/eise auf die energeti-

sche Qualiült des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den kÜnftig zu

erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mÖglich; insbesondere kÖnnen

die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, vveil sie

von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung

und dem individuellen Verhalten der Beuohner abhängen.

lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne-

risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnleresse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie

benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Über eine Pauschale

berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen

Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwie\,eit die genannten Pauschalen

in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle,Verbrauchserfassung'
zu entnehmen.

Primäreneroieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithilfe

von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der je\eils einge-

setzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausoasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes \,r,€rden als äquivalen-

te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

michtanoaben für lmmobilienanzeioen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angab€n zu machen. Die dafür erforderlichen

Angaben sind dem Energieausrareis zu entnehmen, je nach Aus\^€isart

der Seite 2 oder 3.

veroleichswede - Seite 2 und 3

Die Vergleichsra,erte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-

te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte die
ses Gebäudes mit den Vergleichs\,erten anderer Gebäude sein. Es sind

Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen

Vergleichskategorien I iegen.

5

Anoabe Getläudeteil - Seite I
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Wohnz\r€cken genutzt \€rden, ist die Ausstellung des Energie-

ausu/eises gemäß § 79 Absatz 2 SaU 2 GEG auf den Gebäudeteil zu

beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im

Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieaus\/\,eis durch die Angabe

,Gebäudeteil' deutlich gemacht.

Emeuerbare Eneroien - Seite I
Hier wird darüber informiert, \rcfür und in u€lcher Art erneuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur

Nulzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Enemiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf

und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben \r€rden rechn+
risch ermittelt. Die angegebenen Werte \r/erden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,

definiertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere

Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität

des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere \^€gen der standardisierten Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch.

Primärenersiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren

auch die sogenannte,Vorkette' (Erkundung, Ge\,vinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jev\€ils eingesetaen Energieträger (2.B. HeizÖl' Gas,

Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen

geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeftizienz soaie eine die

Ressourcen und die UmYvelt schonende Energienutzung.

Eneroetische Qualität der Gebäudehülle -Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeÜbertragende Umfas-

sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust Er beschreibt die

durchschnittliche energetische Qualität aller uärmeÜbertragenden Um-

fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.

Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-

dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen

Wärmeschutz (Schutz vor Übernitzungl eines Gebäudes.

Endenerqiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, Jähr-

lich benötigte Energiemenge fÜr Heizung, Luftung und Warmwasserberei-

tung an. Er wrd unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-

gen errechnet und ist ein lndikator fÜr die Energieetfizienz eines Gebäudes

und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge

die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt !\,€rden muss,

damit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf und

die notwendige Luftung sichergestellt werden kÖnnen. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Anqaben zur Nutzuno emeuerbarer Eneroien zur Erfülluno

der 65%-EE-Reoel - Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der

lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden,

grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarern Energien betrie-

ben \flerden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrÜcklich nur für neu eingebaute

oder aufgestellte Heizungen und Überdies nach Maßgabe eines Systems

von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. ln dem Feld "Angaben zur

Nulzung erneuerbarer Energien" kann fürAnlagen, die den §§ 71 ff GEG

bereits unterfallen, die Erfüllung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

I siehe Fußnole 'l auf Seite 1 des Energieausueises

Hottgenroth Software AG, Energieberaier Professonal 12 3 1


